
Leitfaden für die Zusammenarbeit

zwischen den

Gemeindlichen Sozialdiensten des Kantons Zug

und der

HeGeBeZOPA
(Heroin- und methadongestützte Behandlung Zug)



1. Ausgangssituation

1.1. Allgemein

Personen, die Sozi8INIfe In AnspnJd1 nehmen, können an einer Sumterkr'ankung teiden.
Gleid\zeitig ist fest:?:I_~, dass M8n8d1en mit einer erheblid1en Suchtertrankung häufig s0-
zial desintegriert leben. Sie sind mit multiplen ProbIemstelltmgen konfrontiert: Sie haben somati-
adIe SchIdigungen und leiden unter dwonl~ Erkrankungen; Ihre Beziehungen sind auffällig
und es zeigen 8idI oft psychl8risch diagnostizierte Krar*heitstjlder.
Um eine Verb..-ung ihrer Lebensqualitit bis h~ zu 81,. autonomen Leben8b1rung zu errei-
chen, ist eine i1terd",linäre Zusanmenarbelt aller am Prozess beteIIgt81 DI&.-iitI&lster nötig.

1.2. ZIele der Vereinbarung

. Das Setting der Zusammenarbeit der Stellen ist systematisiert urKI erfolgt koordiniert:
Auftrag, Zuständigkeit, Aufgaben und Schnittstellen sind geklärt urKI verbindlich.. Synergien sind genutzt und Doppeispurigkeiten vernWeden.

. Das je spezifische Fachwissen ist optimal genutzt und die InvoM..-, DienstIetst8f' sind
spürbar entlastet.

2. Grundlagen, Positionierung und Begriffe

2.1 Allgemein

eegriffsklärung, PositlorWerung, Behard'K'98- und/oder Beratungsgrundsätze dienen dem ge-
genseitigen Verständris der je eigenen Arb8It&-_- und sind für ~ Y6t.~ Arbeiten oot-
wendig. Mit der Abkürzung KL sind im Folgend., Immef' KllentlnMn ~ KIt6.-., bzw. Patien-
timen und PatierDn (Bezeichnung dl.-Ch die ZOPA) gemeint.

2.2. SozIaIdien8t8 der G..-lndM
Die gemeindlia.n Sozialdienste und das HeGeBe ZOPA haben je Yersd1ledene Aufträge zu
erfüllen. Dara..- ergeben sich versdMdene Grundhaltungen und unterschiedlid1e Selbstver-
ständnisse, die In der Arbeit mit den KL Z18n Ausdrudc kommen.
Die Sozialdienste der Gemeinden erbringen Leistungen in der Sozialhilfe und Sozialberatung.
Sie haben eirwn gesetzlichen Auftrag, KL die benJftiche Lm soziale Integration in die Gesell-
sd'8ft zu ~ia.n. Die nötige Mitwi~ wird veftangt. Mit dem Bezug von wW'tsd18ftlidter
SozialhIfe sind ald1 Pftichten verburden.

2.3 H8G8B8 mPA (H..an- und meöladongestützte Behandlung)

Die heroin- ~ methadongestützte Bet\andlung bietet eine spezialisierte BWndlung und
Betreuung Inneftaalb der Sekundär- (Therapie) und TertiArpräventioo (Überlebenshilfe) im Be-
reid1 der Sud1thiJfe des Kantons Zug an. Als InstiMioo des Drogen Forums Zug erfüllt sie einen
Auftrag, der einerseits an eine Vereinbarung mit der Drogenkonferenz als aua, an eine Bundes-
ratsverordnung unter dem Patronat des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) gebunden ist.

Oas Angebot richtM sim an sd'rNef opi~bhän~ Mensd1en, bei denen andere Behand-
lungsfonnen aufSJUnd komplexer Störungsbilder im somatlsd1en, psychiaüisd'8en und sozialen
Ber8id1 keinen Erfolgt zeitigten. In der Reget sind es langjährige und teils aua, palliative Be-
handlungen.



ZIelvorgabe der bundesritllchen Verordnung:
. Anhalt~ therapeutische Einbindung
. Verbesserung des physischen und psychischen Gesundt~\~~~-~
. VerbeSS8n.}g der sozialen Integration
. Dauerhafter Verzicht auf Opiatkonsun

Behandlung8gnlnd81tZ8 der HeGe8e ZOPA:
Die Behandlung der HeGeBe ZOPA ist zIeIonMtIert und patientenzentriert.
Das Erafbeiten von Zielsetzungen im Bereich Medizin und/oder Soziales sowie die AuswaN der
M~ und Wege, ~ das Zief erreicht werden kann, erfolgt In partnerschafttld1er KooperaUon
mit dem Kl und richtet sich sowohl nach dessen individuellen Voraussetzungen (differenzierte
Indikationsstellung) als alK:h nach den gegebenen betrI~ict.en und finanziellen Rahmenbedin-
gungen. Eine manget,. Zt.8ammenafbeit kaM zu einem Behandlungsabbruch führen.

2.4. Begriffsklärung

Partner8Ch8ftll~. Kooper8lon:
Zwischen Soziajdlensten und KL ist eine ~ rWd1t möglid1 wegen des vorgegebenen gesetz-
I~n Auftrages und des daraus entstehe'*" Medltgefilles.
In Bezug auf die Beha~lungsptanung besteht bei der HeGeBe ZOPA an pertnef'8d1aftllche
Kooperation. InnerhaJb der Behandlung bestehen klare Regelungen u~ Abmad1ungen (Mltwir-
kungapflicht).

Freiwilligkeit:
Die Zusammenarbeit ~ dem SozIaIcienst ~ den KL beruht nld1t auf Freiwilligkeit son-
dern auf der gesetzila,.n ~age des SozialhilfegesMzes. Die notwendige Mitwirkung kann
verlangt werden.
Trotz Freiwilligkeit seitens der KL., d.. Teilnahme an etnsn Substitutionsprogramm entsd1ei-
det die HeGeBe ZOPA Ober die FMt8em.1g d.. DoIierung und über den Rahmen der PSyd1O-
sozialen Betreuung.

3. Zusammenarbeit

Allgemein

Die Zusammenarbeit orientiert sk:h nad1 gemeinsam mit Kl ausgehandelten, erreichbaren Zie-
len.

Die Fallarbett oder auftretende
chan . Bei Uneinigkeit werden (je zuständigen V(Mg88 etzten i nform ieft.

Neue Mitarbeitende von Sozialdiensten ~ Vorm~schaftssekretariaten Yi--e.-d6n ~nmal pro
Jahr zu einem festgesetzten Zeitpunkt in die HeGeBe ZOPA eingeladen.

Umg.,g mit dem Amts- und Berufsgeheimnis

Die wGeneraivoilmacht8 des Intake-Formulares der
künfte (Rahmen der Beratung).

KontaktSchwierigkeiten werden im persönlld'8n clr8t b8Ipro-

Sozialdienstegenügt nur für allgemeine Au&-



Für eine weitergehende Zusammenarbeit (Ca- Management, FaHkoadination) sind entspre-
d1ende EntbindungsertdArungen nötig (Amtsgeheimnis M. 320 StGB/ Ärztlidles Berufsgeheim-
nis M. 321 StGB und der Datensd1utzgesetze).

SlrKt mehr als zwei Institutionen oder EInzeIpersonen eines/einer KL in~ ist die Bestim-
mung eines/einer F altkOOt'dinators/in notwendig. Das Elnwrstindm d88/der KL ist eine wid1tige
Vorausaetzung .

Aufgabe und Kompetenzen der Fallkoordination

. Drehsd}8ibe und Infonnationszentrale

. Orga,.sation und Leitung

. Benennen und Klären von Konflikten

. Vennitd ungsfunktion

3.4 Ablauf

Auftrag best8lo--:
Wird einleine KL eines Sozialtlenstes (SO) t818bi8d1 an cIe HeGeBe ZOPA weitergeMltet, so
hat die .~ige P~n des Aufnatmeverfahrena in der HeGeBe ZOPA den Auftrag, dem
Sozialdienst das Kommen des/der KL zu bestätigen.

AufnMm8bewllllgung bMtittgen:
Ober eine Aufnahme ins Heroin- oder Methad~rogramm entscheidet auamli8881im der/die
Betriebsarzt/ärztin zusammen mit der Betriebsleitung der HeGeBe ZOPA. BestAtlgt das Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) anhand der ausgestelten Aufn&tvnebewiligung die IndlkatlQ1 Ir.
eine Behandlung, wird die zuständige Person des Sozialdienstes von der ... Bezugsperson der
HeGeBe ZOPA informief1. ...Gleichzeitig wird eine schriftliche Kostengutspr8d'8 eingeholt 10m
das weitere Vorgehen besp~n.

W81rend der Zelt der Behandlung. Betreuung:
Der/die KL hat während der Zeit in der HeGeBe ZOPA eine e--Z'_~ und bei At1Ne8enhett
eine VBftretung. Sie Ist grundsätzlich Ansprempersoo in allen Belangen und wiro zu FaltkOOfdl-
nationssitzungen eingeladen. Besondere Situationen wie ... Eigen- und Fremdgefihroungssi-
tuationen sind der/dem Faltkoadinatorln umgehend zu melden. Standortgespriche finden m-
mer mit dem/der Betriebsarzt/ärztin statt.

Ko8t8I~tap~ für Entzug und/oder st8i~ir8Ther8pI.:
Über ein~ ernsthaft geplanten"" stationären Entzug und/oder eine stationIre Therapie wird der
Sozialdienst frühzeitig infonniert. Schriftliche BertCrYlGla&a:Uung des/der Betriebsarzt/ärztin:
Seit wann In Behandtung? Klinik- oder Institutionswahl? Notwendigkeit/Motivation?
Bei Kl, die vOftter keinen Kontakt zum Sozialdienst der Gemeinde hatten, muss die Bezugsper-
son der HeGeBe ZOPA den/die KL anhatten,
die Koster;u-lgerin (Sozialdienst der Gemeinde) über das Vorhaben frfi\zeitIg zu infonnieren,
oder sie Ob8'ninmt rT.'tt8Ii E~n~l8rk1lrung die Kontaktaufnahme.

Austritt BUa der HeGeBe-Behandlung oder der Sozi_hilfe:
Ist die .. HeGeBe Behandlung und Betreuung oder aber auch die . Sozialhilfe beendet, nKJS8
dies umgehend jtNvils der zuständigen Person mitgeteilt werden.
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Anhang: Schematische Übersicht der Zusammenarbeit




